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Auszug aus dem Protokoll 
des Regierungsrates des Kantons Zürich 

Sitzung vom 15. Juni 1994 

1713. Nutzungsplanung Hirzel (Revision) 
Am 18. März 1994 setzte die Gemeindeversammlung Hirzel die revi-
dierte Nutzungsplanung fest. Gegen diesen Beschluss sind laut Rechts-
kraftbescheinigungen der Kanzlei der Baurekurskommissionen vom 15. 
Mai 1994 und des Bezirksrates Horgen vom 26. April 1994 keine Re-
kurse eingegangen. 

Die Revision enthält im wesentlichen eine Anpassung der Bau- und 
Zonenordnung an die geänderten Bestimmungen des Planungs- und 
Baugesetzes vom 1. September 1991. Eine weitere Revision der Ortspla-
nung wird durchzuführen sein, wenn sich dies aufgrund der festgesetz-
ten übergeordneten Richtpläne von Kanton und Region als erforderlich 
erweist. 

Der Bericht gemäss Art. 26 RPV liegt vor. Die Vorlage ist rechtmäs-
sig, zweckmässig und angemessen (§ 5 PBG). 

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten 
beschliesst der Regierungsrat: 

I. Die Revision der Nutzungsplanung gemäss Beschluss der Gemein-
deversammlung Hirzel vom 18. März 1994 wird genehmigt. 

II. Mitteilung an den Gemeinderat Hirzel, 8816 Hirzel (unter Rück-
sendung eines mit Genehmigungsvermerk versehenen Exemplars der 
Bau- und Zonenordnung und des Zonenplans samt Ergänzungsplänen), 
das Verwaltungsgericht, die Kanzlei der Baurekurskommissionen sowie 
an die Direktion der öffentlichen Bauten. 

Zürich, den 15. Juni 1994 

Vor dem Regierungsrat 
Der Staatsschreiber : 

Roggwiller 
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